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Das PersonalDas Personal
� 473 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter …

- größte Gruppe sind Mitarbeiter des Allgemeinen 
Vollzugsdienstes (Laufbahngruppe 1) mit 330 MA

- Restliche sind Laufbahngruppe 2 (Sozialpäd., Päd., 
Psych., Juristen, Mediziner, Verwaltungsbedienstete,  
Angestellte mit untersch. Aufgaben

� Der Anteil der Frauen liegt insgesamt bei über 20%.
� 60 Ehrenamtliche für Gesprächs- und 

Behandlungsgruppen sowie für Einzelbetreuung.
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Die Jugendanstalt HamelnDie Jugendanstalt Hameln
� 691 Haftplätze für jugendliche und heranwachsende 

männliche Untersuchungshaft- und Strafgefangene 
– 563 Plätze in der Hauptanstalt Hameln ausschließlich  für 

geschlossenen Jugendvollzug (Untersuchungs- und 
Strafhaft). 

– 48 Plätze im Offenen Vollzug (ca. 3 km v. Hauptanstal t) 
für Jugendliche und Erwachsene 

– 80 Plätze in der Abteilung des Offenen Vollzugs 
Göttingen 

� 20 Plätze Jugendarrest in Göttingen
� Die Jugendanstalt Hameln ist die einzige geschlossen e 

Jugendanstalt in Niedersachsen und die größte 
Jugendstrafvollzugseinrichtung in Deutschland.

� Eröffnung 1980
� Die jungen Gefangenen werden ausschließlich in 

Einzelhafträumen überwiegend in Wohngruppen 
untergebracht. 
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Aktuelle BelegungAktuelle Belegung

� Hauptanstalt: 563
� Offene Vollzug Hameln: 24

� Offene Vollzug Göttingen: 67
� Jugendarrest Göttingen: 10
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Anzahl der Gefangenen im Jugendstrafvollzug* in Deuts chland nach Bundesländern (Stichtag 31. März 2011)

Anzahl der Gefangenen

1468

685 655 491 397 358 357 351 269 203 195 177 119 79 71 45
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Gefangene im Jugendstrafvollzug in Deutschland
Deutschland

Quelle: Statistisches Bundesamt, Bestand der Gefangenen und Verwahrten i.d. deutschen Justizvollzugsanstalten am 31. März 2011, Seite 6
Hinweis: Weitere Angaben zu dieser Statistik, sowie Erläuterungen zu Fußnoten, sind im Backup des Dossiers auf Seite 12 zu finden. ID 37477
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Die jungen Gefangenen …Die jungen Gefangenen …
- stammen aus mehr als 30 Ländern

(ca. 25 % Ausländer, zusätzlich ca. 8 % Spätaussiedle r);
- sind zwischen 14 und 24 Jahre alt - im Durchschnitt 1 9,8 

Jahre;
- verbüßen Jugendstrafen von 6 Monaten bis 10 Jahren -

im Durchschnitt 1,8 Jahre (Verweildauer 1,3 Jahre);
- sind zu über 60% wegen ihrer Alkohol- oder 

Drogenprobleme behandlungsbedürftig;
- verfügen bei Haftbeginn zu 62 % über keinen 

Schulabschluss, zu 70% über keinen Hauptschulabschlu ss 
und zu 99 % über keine abgeschlossene Berufsausbildu ng;

- entstammen überwiegend aus einem„broken home“.
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komplexer Hilfebedarfkomplexer Hilfebedarf

� Suchtmittelabhängigkeit
� Gewaltaffinität
� instabile Familiensituation
� hohe Schulden
� Behinderung oder von Behinderung 

bedroht
� keinen Schulabschluss
� keine Berufsausbildung
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Die gesetzlichen GrundlagenDie gesetzlichen Grundlagen

Das Niedersächsische Justizvollzugsgesetz (NJVollzG) re gelt den 
Vollzug der Freiheitsstrafe, der Jugendstrafe , der Unterbringung  in 
der Sicherungsverwahrung und der Untersuchungshaft.
§ 5 Vollzugsziele (Vollzug der Freiheitsstrafe)

„Im Vollzug der Freiheitsstrafe sollen die Gefangenen  fähig 
werden, künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu 
führen. Zugleich dient der Vollzug der Freiheitsstra fe dem Schutz der 
Allgemeinheit vor weiteren Straftaten.
§ 113 Vollzugsziele (Vollzug der Jugendstrafe)

„Im Vollzug der Jugendstrafe sollen die Gefangenen vo r allem 
fähig werden, künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne 
Straftaten zu führen. Der Vollzug der Jugendstrafe di ent auch dem 
Schutz der Allgemeinheit vor weiteren Straftaten.“
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Die gesetzlichen GrundlagenDie gesetzlichen Grundlagen

§ 114 Gestaltung und Mitwirkung (Jugendstrafe)
„(1) Der Vollzug ist erzieherisch zu gestalten. Zur 

Erreichung des Vollzugszieles … ist die oder der Gefan gene in 
der Entwicklung  von Fähigkeiten und Fertigkeiten s owie der 
Bereitschaft zu einer eigenverantwortlichen und 
gemeinschaftsfähigen Lebensführung in Achtung der R echte 
anderer zu fördern. Die Förderung ist insbesondere a uf 
soziales Lernen und die Ausbildung von Fähigkeiten u nd 
Kenntnissen, die einer künftigen beruflichen Integr ation 
dienen, auszurichten…

(2) Die oder der Gefangene ist verpflichtet, an der  
Erreichung des Vollzugszieles … mitzuwirken und die ihr  oder 
ihm zu diesem Zweck erteilten rechtmäßigen Anordnung en der 
Vollzugsbehörde zu befolgen. (…)“
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Das BehandlungskonzeptDas Behandlungskonzept
� Erstellung aussagefähiger und individueller Erziehun gs- und 

Förderpläne, die alle 4 Monate fortgeschrieben werd en.
� Trennung mitarbeitsbereiter von noch nicht mitarbei tsbereiten 

Gefangenen nach einem differenzierten Vollzugskonzept.
� zahlreiche Behandlungsmaßnahmen: 

– Sozialtherapie für Gewalt- und Sexualstraftäter, 
– Suchttherapie und -beratung, 
– Selbsthilfegruppen, 
– Soziale Trainings (Nds. Curriculum, GSK), 
– internes und externes Training für Gewaltfreiheit, 
– Gesprächsgruppe für Insassen mit Tötungsdelikten, 
– psychologische/sozialpädagogische Einzelgespräche,
– Schuldnerberatung/Unterstützung bei Schuldenregulier ung 

durch Resohelp
– Entlassungsvorbereitungskurse (incl. Job4You)
– NAIKAN
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Das BehandlungskonzeptDas Behandlungskonzept

Freizeit und  Sport 
� Turniere, Laufveranstaltungen und 

Anstaltsligen

� Gefangenenbücherei
� Musikgruppen und Klavierunterricht 

� Klassische und andere Konzerte 
� Vollzugsabteilungen bieten zusätzliche 

Freizeitmaßnahmen an
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Aus- und Weiterbildung, ArbeitAus- und Weiterbildung, Arbeit
Ausbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen

Metallbauer 
Industriemechaniker 
Mechatroniker (PKW) 
Zerspanungsmechaniker 
Konstruktionsmechaniker 
Elektroanlageninstallateur 
Tischler 
Maurer 
Baufacharbeiter 
Maler und Lackierer 
Bauten- und Objektbeschichter 
Raumausstatter und Polsterer 
Gärtner 
Koch 
Friseur 
Schweißer
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Aus- und Weiterbildung, ArbeitAus- und Weiterbildung, Arbeit

Berufsvorbereitung
– BVJ Holz/Metall
– BGJ Holz, Metall, Bau, Agrar

– Berufsfachschule für Fahrzeugtechnik

– Maßnahme schulische / berufliche Bildung 
(SBB) 

– Glas- und Gebäudereiniger 

– Service-Lehrgang Gastronomie

– weitere Maßnahmen der schul./berufl. Bildung
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Aus- und Weiterbildung, ArbeitAus- und Weiterbildung, Arbeit
schulischen Maßnahmen 

– Alphabetisierungsmaßnahmen
– Sonderschulkurse
– Hauptschulkurse
– Realschulkurse
– Integrationskurse für Migranten 
– Trainingskurse



20

Aus- und Weiterbildung, ArbeitAus- und Weiterbildung, Arbeit

Arbeitstherapie
� Form der Therapie, die arbeitsentwöhnten sowie sozia l-

u. psychisch auffälligen Gefangenen helfen soll, in  die 
Arbeitswelt integriert zu werden

� zwei Betriebe mit jeweils 7 Plätzen
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Aus- und Weiterbildung, ArbeitAus- und Weiterbildung, Arbeit
Produktions- und Funktionsarbeitsplätze
� 9 Betriebe

– Teilefertigung
– Montage-, Sortier- u. Kartonagearbeiten, 

Papierbearbeitung
– überwiegend Aufträge aus der freien Wirtschaft

� Hilfsarbeiten in der Lehrküche
� Autopflege in Lehrwerkstatt
� Arbeiter Innenanstrich, Anlagenpflege, 

Bekleidungskammer, Gefangenenküche
� Helfer in der Schule, im Sportbereich, in den 

Hafthäusern
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ÜbergangsmanagementÜbergangsmanagement
� Die Entlassung wird durch spezielle Kurse vorbereite t.

– Entlassungsvorbereitungskurse
– Bewerbungstrainings 
– In der Abteilung des offenen Vollzuges wird ein 

anspruchsvolles Entlassungsmanagement 
verwirklicht.

� Zur Verwirklichung der „durchgängigen Betreuung“ (s. 
§ 68 NJVollzG) wurde das Pilotprojekt „Verzahnte 
Entlassungsvorbereitung“ eingerichtet. 
– Kooperation zwischen Jugendgerichts-

/Bewährungshilfe LG -Bez. Osnabrück u. Hannover
– Zusammenarbeit mit weiteren Kooperationspartnern 

der Straffälligenhilfe
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ÜbergangsmanagementÜbergangsmanagement
� JGH, BWH und Jugendanstalt sind aufgrund 

gesetzlicher Bestimmungen zur 
Zusammenarbeit verpflichtet (SGB VIII, JGG, 
NJVollzG). 

� Die Kooperationspartner möchten ihre 
Zusammenarbeit im Sinne eines verbesserten 
Übergangsmanagements intensivieren, 
insbesondere im Bereich der 
Entlassungsvorbereitung. 

� Bisher arbeiten die beteiligten Institutionen oft 
nebeneinander (Mehrarbeit, 
Informationsverlust).
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ÜbergangsmanagementÜbergangsmanagement
Ziele des Projekts

� Verzahnung der Zusammenarbeit zwischen den 
Bewährungshilfen, den Jugendgerichtshilfen und 
der Jugendanstalt Hameln,

� bessere Entlassungsvorbereitung,
� nahezu flächendeckende Nachbetreuung 

landesweit innerhalb einer bereits bestehenden 
Struktur,

� langfristige Entlastung aller mit Verbüßern von 
Jugendstrafe im geschlossenen Vollzug  
befassten sozialen Dienste durch Vermeidung 
von Doppelarbeit,

� Senkung der Rückfälligkeit.



25

ÜbergangsmanagementÜbergangsmanagement

Konkrete Zusammenarbeit
1. Übermittlung von Informationen

2. Mitwirkung an der EF -Planung

3. Mitwirkung an der 
Entlassungsvorbereitung

4. Nachsorge (Bewährungshilfe)
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ÜbergangsmanagementÜbergangsmanagement
Jeder Entlassene …
� hat eine Unterkunft!

� hat eine Beschäftigung!
� weiß die nächsten Schritte zu erledigen 

(Checkliste)!
� kennt Ansprechpartner, von denen er Hilfe 

erwarten kann!
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� Ambulanter Justizsozialdienst (BWH, 
Führungsaufsicht)

� Jugendgerichtshilfe
� Anlaufstellen

� Brückenstelle
� Bundesagentur für Arbeit
� sonstige
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� Das Aufgabenprofil der Entlassungskoordinatorinnen enthält folgende 
Schwerpunkte:

� Verantwortung für die Organisation der Entlassungsvorbereitung innerhalb der 
Justizvollzugsanstalt 

� Erarbeitung der Qualitätsstandards auf der Basis landeseinheitlicher Vorgaben 
� Sicherstellen der Einhaltung festgelegter Qualitätsstandards 
� Entlassungsvorbereitung in Einzelfällen 
� Zentraler Ansprechpartner für externe Stellen und Organisationen für den Bereich 

der Entlassungsvorbereitung / des Übergangsmanagements 
� Kommunikation, regelmäßige Kontaktpflege und Vernetzung mit Externen 
� Erstellung und Pflege der Verzeichnisse der zuständigen Stellen und 

Ansprechpartner für den Bereich Entlassungsvorbereitung 
� Entwicklung von Kooperationsvereinbarungen mit zentralen Partnern 
� Organisation von Informationsveranstaltungen für Gefangene 
� Kenntnis und Weitergabe der einschlägigen Rechtsgrundlagen; Beratung der 

Mitarbeiter in den Abteilungen 
� Teilnahme an Fachtagungen zum Übergangsmanagement 
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� Wohngruppenbetreuer
� sozial. Fachdienst

� Anlaufstellen/Brückenstelle
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!

Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!


